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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1987

Norm

ABGB §1394

ABGB §1438 D

KO §19

KO §20

Rechtssatz

Der Schuldner, der ohne Zession seine Gegenforderung im Konkurs des Zedenten ohne Rücksicht auf ein

Kompensationsverbot aufrechnen könnte, kann mit seiner vor Abtretung entstandenen Gegenforderung nicht auf die

Anmeldung im Konkurs des Zedenten verwiesen werden, sondern es muß ihm auch gegen den Zessionar der

Aufrechnungseinwand zugebilligt werden.
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